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Entschließungsantrag 

 
der Abgeordneten Andreas Kollross, Klaus Köchl, 

Alois Schroll Genossinnen und Genossen 
 
 
betreffend Sicherung der Gemeindefinanzen in der Krise 
 

 
Begründung 
 

Die aktuell größte Gesundheitskrise unserer Zeit hat gravierende Auswirkungen auf 

das Leben der Österreicherinnen und Österreicher, weder sind derzeit die 

gesundheitlichen noch die wirtschaftlichen Folgen abschätzbar. Bedingt durch die 

Maßnahmen der ÖVP/Grüne­ Bundesregierung, insbesondere Betretungsverbote für 

Betriebe, die die Einnahmen der Unternehmen wegbrechen lassen, stieg die Zahl die 

Arbeitslosenzahlen dramatisch an, innerhalb von vierzehn Tagen wurden in der 

zweiten Märzhälfte 200.000 Menschen arbeitslos. Diese Entwicklungen haben auch 

massive Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen und treffen die Bevölkerung daher 

doppelt. 
 

Der letzte Gemeindefinanzbericht des KDZ unterstreicht die Wichtigkeit der 

Steuereinnahmen für die Gemeinden. Fast ein Drittel machen die Ertragsanteile aus 

den gemeinschaftlichen Bundesabgaben aus (30,6%), weitere 11 % die 

Kommunalsteuer.1 Die Ertragsanteile sind die wichtigste Einnahmequelle für 

Gemeinden und hängen wesentlich von der wirtschaftlichen Gesamtlage ab. Nicht 

einmal das Wifo kann momentan die Schwere der heurigen Rezession vorhersagen. 

Im von der Bundesregierung vorgelegten Paket sind steuerliche Maßnahmen von 10 

Mrd. € vorgesehen. Zusätzlich zu den erwartbaren Minderungen des 

Steueraufkommens und damit der Ertragsanteile für die Gemeinden, ist mit einem 

erheblich reduzierten Aufkommen der von der Lohnsumme abhängenden 

Kommunalsteuer zu rechnen. Die Finanzierung zahlreicher kommunaler 

Dienstleistungen ist gefährdet, diese müssen aber aufrecht erhalten werden, 

insbesondere jene, welche die Menschen zur leichteren Bewältigung der Krise 

benötigen. Gemeinden können sich nicht mit jenen Möglichkeiten, die den Ländern 

und dem Bund zur Verfügung stehen finanzieren, Banken und Sparkassen sind die 

häufigsten Finanzierer kommunaler Vorhaben. Gemeinden können sich auch nicht an 

die Bundesfinanzierungsagentur wenden, um wie Bund oder Länder günstigere 

                                                                 
1 https://www.kdz.eu/de/content/gemeindefinanzbericht-2020, Abbildung 8, S. 12 
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Kredite zu erhalten. Aus diesem Grund ist, trotz zu befürchtenden hohen 

Einnahmenausfälle, eine rechtzeitige finanzielle Planungssicherheit für Gemeinden 

notwendig. 
 

Nicht nur der gut ausgebaute Sozialstaat, sondern auch die Leistungen der 

Gemeinden und deren Angebote für die Bürgerinnen und Bürger haben in der Krise 

eine wesentliche stabilisierenden Funktionen. Gemeinden und Städte brauchen eine 

100%ige Abgeltung des finanziellen Ausfalls der Coronakrise. Kommunen sind für 

Kinderbetreuung, Rettungs- und Feuerwehrwesen, Schulerhaltung, 

Spitalsfinanzierung, Abwasser- und Wasserversorgung und 

vieles mehr zuständig. Diese Dienstleistungen sind bei nicht entsprechender 

Abgeltung in Gefahr. Gemeinden und Städte sind aber auch wichtiger Auftraggeber 

für kleine und mittlere regionale Betriebe. Um die Wirtschaft wieder hochzufahren und 

Arbeitsplätze zu sichern, 

braucht es neben der 100%igen Abgeltung des Einnahmenentfalls (Kommunalsteuer,        

Ertragsanteile) auch ein Konjunkturpaket für Gemeinden, damit Projekte zur 

Ankurbelung der örtlichen Wirtschaft umgesetzt werden können. 

 

 

Aus diesen Gründen stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden 

 

 

Entschließungsantrag 

 

 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

 

 

„Die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Finanzen, wird 

aufgefordert, dem Nationalrat ehestmöglich, spätestens jedoch zur Beschlussfassung 

des Budgets für 2020 im     Mai diesen Jahres, einen Gesetzesvorschlag vorzulegen, 

mit dem der Bund den Gemeinden    die sinkenden Ertragsanteile sowie die 

reduzierten Einnahmen aus der Kommunalsteuer abgilt, und zusätzlich ein 

Konjunkturpaket für Gemeinden zur Umsetzung von Projekten für die Ankurbelung der 

örtlichen Wirtschaft finanziert wird, damit die vollständige Aufrechterhaltung   der 

Gemeindeleistungen für die Österreicherinnen und Österreicher in der Krise und der 

anschließenden Phase der wirtschaftlichen Erholung finanziert werden kann." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In formeller Hinsicht wird die Zuweisung an den Budgetausschuss vorgeschlagen. 
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